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Protokoll 

46. Sitzung des Nationalen Begleitgremiums (intern)

8. Dezember 2020

Videokonferenz  

Zeit: 08.12.2020, 18:00 – 19:00 Uhr 

Teilnehmende: 

Mitglieder des Nationalen Begleitgremiums (NBG) 

Prof. Dr. Miranda Schreurs (Ko-Vorsitzende), Prof. Dr. Armin Grunwald (Ko-Vorsitzender), 
Dr. Günther Beckstein, Klaus Brunsmeier, Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Marion Durst, Lukas 
Fachtan, Tobias Flieger, Prof. Dr. Rainer Grießhammer, Jo Leinen, Annette Lindackers, Dr. 
habil. Monika C. M. Müller, Prof. Dr. Werner Rühm, Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Sauerbrey, Prof. 
Dr. Maria-Theresia Schafmeister, Jorina Suckow, Dr. Manfred Suddendorf, Prof. Dr. 
Magdalena Scheck-Wenderoth  

Geschäftsstelle 

Venio Quinque, Dr. Stefan Banzhaf, Na Becker, Dr. Jennifer Blank, Aygül Cizmecioglu, 
Jessica Doherr, Wiebe Förster, Yvonne Hellwig, Hans Hagedorn 
(Partizipationsbeauftragter) 

Gäste 

MdB Hubertus Zdebel (Die Linke), Aurelia Laubscher (wissenschaftliche Mitarbeiterin von 
MdB Judith Skudelny, FDP) 

Leitung der Sitzung:  

Prof. Dr. Armin Grunwald, Ko-Vorsitzender des NBG 

Interne Sitzung am 8.12.2020 

Austausch zum Thema Peer Review mit MdB Hubertus Zdebel (Die Linke) und 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von MdB Judith Skudelny (FDP) 

Armin Grunwald begrüßte die Anwesenden zum internen Teil der 46. NBG-Sitzung und 

erläuterte, dass der kurzfristig mögliche Austausch aus zeitlichen Gründen vor den Beginn 

der öffentlichen Sitzung des NBG um 19 Uhr terminiert werden musste und deshalb auf 

den bereits von 18 bis 19 Uhr ursprünglich für den internen Teil der Sitzung gebuchten 

Videokonferenzraum verlegt wurde. Der Austausch wird protokolliert. Das Protokoll wird 

auf der NBG-Website veröffentlicht. 
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Die Ko-Vorsitzende Miranda Schreurs führte zum Thema Peer Review ein und erläuterte 

zum Hintergrund, dass es bei der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie insgesamt 3 Peer 

Reviews gegeben habe. Beim Peer Review zum Standortauswahlverfahren gehe es zum 

einen um einen kritischen Blick „von außen“ auf den Prozess und zum anderen darum, das 

deutsche Endlagerauswahlverfahren international bekannt zu machen. Daher denke man 

über ein international besetztes Team von Wissenschaftlern nach. Es gebe auch bereits 

den ersten Entwurf eines Fragenkatalogs. Die bisher von Mitgliedern des Deutschen 

Bundestages erhaltenen Rückmeldungen seien positiv. Das NBG hat sich bei seiner letzten 

Sitzung mit MdB Nina Scheer (SPD) und der Vorsitzenden des Umweltausschusses, MdB 

Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90 / Die Grünen), ausgetauscht. Beide haben ein Peer Review 

des Standortauswahlverfahrens grundsätzlich begrüßt und sich für eine Durchführung 

durch das NBG ausgesprochen. Das NBG habe die Berichterstatter aller Fraktionen des 

Deutschen Bundestages zu einem Austausch zu diesem Thema eingeladen und möchte 

diesen weiter fortsetzen. 

Der Ko-Vorsitzende Armin Grunwald dankte für die Möglichkeit des Gesprächs mit MdB 

Hubertus Zdebel (Die Linke) und MdB Judith Skudelny (FDP), aus terminlichen Gründen 

vertreten durch ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Aurelia Laubscher. 

Frau Laubscher trug die von Judith Skudelny verfasste Stellungnahme vor. Frau Skudelny 

und die FDP-Fraktion unterstützen den Prozess des Standortauswahlverfahrens. Es gebe 

jedoch die Befürchtung, dass am Ende des Auswahlverfahrens eine Stimmung aufkommen 

könne, die Ergebnisse in Frage stellen werde. Deshalb sei aus Sicht von Frau Skudelny eine 

Frage für das Peer Review, ob das Standortauswahlverfahren „resilient“ gegenüber 

nachträglichen Einwendungen sei, um so das Ergebnis des Verfahrens durch die 

gesellschaftliche Akzeptanz abzusichern. Wichtig sei auch, wie man die Akzeptanz für das 

Verfahren über den langen Zeitraum aufrechterhalte – auch im Hinblick auf die zukünftige 

Generation. 

Herr Zdebel wies vorab darauf hin, dass er als ehemaliges Mitglied der 

Endlagerkommission den Kommissionsbericht abgelehnt habe. Der Grund sei bekanntlich, 

dass sich die Kommission damals mehrheitlich für den Verbleib von Gorleben im Verfahren 

ausgesprochen habe. Aktuell sehe er die Spannungen zwischen dem Bundesamt für die 

Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) und den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe 

der Fachkonferenz Teilgebiete mit Sorge. Den Vorschlag eines Peer Reviews könne er vor 

dem Hintergrund der fünf Prinzipien des Standortauswahlverfahrens nur begrüßen. Er 

teile auch die Ansicht, dass sich eine Untersuchung durch internationale Experten anbiete. 

Da das Standortauswahlverfahren vom Gesetzgeber als ein lernendes Verfahren konzipiert 

worden sei, müsse man bei Erkennen von Mängeln oder Fehlern diese in der Folge dann 

auch beseitigen. Das Standortauswahlgesetz sei „nicht in Stein gemeißelt“. Es habe bereits 

einige Änderungen gegeben. Eine Errungenschaft der Novelle des 

Standortauswahlgesetzes im Jahr 2017 sei die Stärkung des Nationalen Begleitgremiums 

gewesen. Für die Arbeit des Gremiums bedankte sich Herr Zdebel – auch im Namen seiner 

Fraktion. Er könne sich vorstellen, dass wenn in einem Peer Review zum 

Standortauswahlverfahren Mängel festgestellt würden, diese in der Folge behoben 

würden – auch vor dem Hintergrund, dass sonst evtl. nach einem Beschreiten des 

Rechtsweges zum Bundesverwaltungsgericht mögliche Rückschritte im Verfahren drohen 

könnten. 

Armin Grunwald wies an dieser Stelle darauf hin, dass die Ergebnisse eines Peer Reviews zu 

Änderungen des Standortauswahlgesetzes und zu Verbesserungen des Auswahlverfahrens 



Seite 3 

Nationales Begleitgremium l Geschäftsstelle l Buchholzweg 8 l 13627 Berlin 

Tel +49 (0)30 8903 5655 l geschaeftsstelle@nationales-begleitgremium.de l www.nationales-begleitgremium.de 

führen könnten. Möglich sei aber auch, dass internationale Experten feststellen, dass das 

deutsche Verfahren ein Vorbild sei. 

In der anschließenden Fragerunde wurde das Thema möglicher Sprachbarrieren und der 

Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Schritt 2 der Phase 1 des Verfahrens 

(Ermittlung von Standortregionen für die übertägige Erkundung) erörtert. 

Frau Laubscher teilte mit, dass aus ihrer Sicht Sprachbarrieren kein Problem darstellten, da 

auf internationaler Ebene englisch die Sprache der Wissenschaft(ler*innen) sei. Zu klären 

sei, wie der Austausch der englischsprachigen Wissenschaftler*innen mit dem NBG und der 

Öffentlichkeit stattfinde. Hier sei möglicherweise Übersetzungsarbeit erforderlich. Laut 

Stellungnahme von Frau Skudelny zum Peer Review sei wichtig, dass die Ergebnisse dieses 

Prozesses in das Verfahren einfließen. Sie müssten also zielführend sein und zu 

Verbesserungen führen. 

Herr Zdebel würde eine größere internationale Besetzung des mit dem Peer Review 

beauftragten Teams von Wissenschaftler*innen begrüßen. Es sollten 

Wissenschaftler*innen aus Staaten vertreten sein, die sich mit der Endlagersuche befassen. 

Auch aus seiner Sicht müsse dieser Prozess am Ende zu Konsequenzen führen. Das heißt 

bei evtl. festgestellten Mängeln müssten Verbesserungen in die Wege geleitet werden. 

Deshalb sei evtl. ein Beschluss des Bundestages dazu hilfreich, eine Art Absichtserklärung, 

dass er das Peer Review Verfahren unterstützt und beabsichtige, das Ergebnis in das 

Standortauswahlverfahren zu implementieren. Erforderlich wäre eine politische Debatte 

über den aktuellen Verlauf des Standortauswahlverfahrens, das Thema Vertrauen, die 

Transparenz und eine ernstgemeinte Partizipation. Aus seiner Sicht gebe es hier noch „Luft 

nach oben“. Ihm seien auch Äußerungen von MdB aus anderen Fraktionen bekannt, die den 

Ablauf des Verfahrens derzeit kritisch sehen. 

Der Ko-Vorsitzende Armin Grunwald wies auf die Position des NBG hin. Gründlichkeit also 

die Qualität der Arbeit müsse stets vor Schnelligkeit gehen. Auch im NBG mache man sich 

Gedanken zum aktuellen Ablauf des Verfahrens. Er gab zu bedenken, dass die politischen 

Akteure zwischen Juni 2021 und März 2022 voraussichtlich mit der Bundestagswahl und 

deren Ergebnis beschäftigt seien. Daher sei ggf. ein Peer Review erst ab März 2022 

sinnvoll. 

In der abschließenden Diskussion kam man überein, dass das Peer Review „kein 

Schnellschuss“ sein sollte, es müsse von allen Seiten gewollt sein um größtmögliche 

Unterstützung zu erhalten – auch im Hinblick auf die anschließend evtl. erforderlichen 

Verbesserungen des Verfahrens. Das NBG selbst sollte mit einbezogen sein. Außerdem soll 

der Austausch mit den Mitgliedern des Deutschen Bundestages, insbesondere aus den 

weiteren bereits kontaktierten Fraktionen, fortgesetzt werden. 

 
 

 

 

 

 

Protokoll: Dr. Jennifer Blank 

 


